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8. JANUAR 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen im Hinblick auf die Offenlegung von Einkommensteuerinformationen durch bestimmte Gesellschaften und Zweigniederlassungen


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen


Art. 3 - In Teil 1 Buch 1 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen wird ein Titel 6/1 mit der Überschrift "Titel 6/1 - Begriffsbestimmungen für die Einkommensteuerberichterstattung bestimmter Gesellschaften und Zweigniederlassungen" eingefügt.


Art. 4 - In Titel 6/1, eingefügt durch Artikel 3, wird ein Artikel 1:31/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 1:31/1 - In Bezug auf die Erstellung und Offenlegung des Einkommensteuerinformationsberichts wie in Buch 3 erwähnt bezeichnet der Ausdruck:

1. "oberstes Mutterunternehmen": ein Unternehmen, das nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt und folgende Merkmale aufweist:

a) Das Unternehmen ist in einer Rechtsform mit beschränkter Haftung errichtet worden oder ist ein Unternehmen mit unbeschränkter Haftung, dessen Gesellschafter Unternehmen mit beschränkter Haftung sind.

b) Das Unternehmen ist in einer Rechtsform errichtet worden, die vergleichbar ist mit den Rechtsformen wie aufgeführt in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates.

c) Das Unternehmen erstellt den konsolidierten Jahresabschluss für den größten Kreis von Unternehmen,

2. "oberste Muttergesellschaft": eine Muttergesellschaft wie in Artikel 1:15 Nr. 1 erwähnt, die den konsolidierten Jahresabschluss für den größten Kreis von Gesellschaften erstellt,

3. "konsolidierter Jahresabschluss": den von einer Muttergesellschaft oder gegebenenfalls einem Mutterunternehmen einer Gruppe erstellten Abschluss, in dem die Vermögensgegenstände, die Verbindlichkeiten, das Eigenkapital, die Erträge und die Aufwendungen wie jene einer einzelnen wirtschaftlichen Einheit dargestellt werden,

4. "Steuerhoheitsgebiet": einen Staat oder einen nichtstaatlichen Rechtsraum, der in Bezug auf die Einkommensteuer von Gesellschaften über Fiskalautonomie verfügt,

5. "unverbundene Gesellschaft": eine Gesellschaft, die nicht zu einer Gruppe gehört und weder eine Mutter- noch eine Tochtergesellschaft ist,

6. "unverbundenes Unternehmen": ein Unternehmen, das nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt und nicht zu einer Unternehmensgruppe gehört,

7. "internationale Rechnungslegungsstandards": die internationalen Rechnungslegungsstandards, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards angewandt werden,

8. "Mitgliedstaat": einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder, insofern das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum es vorsieht, einen Unterzeichnerstaat dieses Abkommens."


Art. 5 - In Teil 1 Buch 3 Titel 1 Kapitel 1 desselben Gesetzbuches wird ein Abschnitt 3/1 mit der Überschrift "Abschnitt 3/1 - Einkommensteuerinformationsbericht bestimmter Gesellschaften" eingefügt.


Art. 6 - In Abschnitt 3/1, eingefügt durch Artikel 5, wird ein Unterabschnitt 1 mit der Überschrift "Unterabschnitt 1 - Einkommensteuerinformationsbericht unverbundener Gesellschaften" eingefügt.


Art. 7 - In Unterabschnitt 1, eingefügt durch Artikel 6, wird ein Artikel 3:8/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:8/1 - § 1 - Unverbundene Gesellschaften wie in Artikel 1:31/1 Nr. 5 erwähnt, deren Nettoumsatzerlöse für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 750.000.000 EUR übersteigen, erstellen einen Einkommensteuerinformationsbericht. Der König legt Form und Inhalt des Berichts fest.

Unverbundene Gesellschaften unterliegen in folgenden Fällen nicht der in Absatz 1 erwähnten Verpflichtung:

1. Die Gesellschaft einschließlich ihrer Zweigniederlassungen und festen Niederlassungen wie im Einkommensteuergesetzbuch 1992 erwähnt unterliegt nur dem belgischen Einkommensteuersystem und ist folglich nicht in einem anderen Steuerhoheitsgebiet steuerpflichtig.

2. Die Gesellschaft ist ein Kreditinstitut wie im Gesetz vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute erwähnt und hat in Anwendung von Artikel 106 § 1 Absatz 2 des vorerwähnten Gesetzes und seiner Ausführungserlasse einen Einkommensteuerinformationsbericht erstellt und offengelegt.

3. Die Gesellschaft ist eine Börsengesellschaft wie im Gesetz vom 20. Juli 2022 über den Status und die Kontrolle der Börsengesellschaften und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen erwähnt und hat in Anwendung von Artikel 109 § 1 Absatz 2 des vorerwähnten Gesetzes und seiner Ausführungserlasse einen Einkommensteuerinformationsbericht erstellt und offengelegt.

Unverbundene Gesellschaften unterliegen nicht mehr der in Absatz 1 erwähnten Verpflichtung, wenn die Nettoumsatzerlöse am Bilanzstichtag ausweislich des Jahresabschlusses für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre den Grenzbetrag von 750.000.000 EUR nicht mehr überschritten haben.

§ 2 ­ Der König kann nach Beratung im Ministerrat und nach Stellungnahme des Zentralen Wirtschaftsrats den in § 1 erwähnten Betrag ändern."


Art. 8 - In Abschnitt 3/1, eingefügt durch Artikel 5, wird ein Unterabschnitt 2 mit der Überschrift "Unterabschnitt 2 - Einkommensteuerinformationsbericht belgischer Gesellschaften, die Tochtergesellschaften nichteuropäischer oberster Mutterunternehmen sind" eingefügt.


Art. 9 - In Unterabschnitt 2, eingefügt durch Artikel 8, wird ein Artikel 3:8/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:8/2 - § 1 - Tochtergesellschaften, die zu einer Gruppe gehören, deren oberstes Mutterunternehmen nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt und deren konsolidierte Umsatzerlöse am Bilanzstichtag ausweislich des konsolidierten Jahresabschlusses für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 750.000.000 EUR übersteigen, erstellen den Einkommensteuerinformationsbericht dieses obersten Mutterunternehmens über das spätere dieser beiden aufeinander folgenden Geschäftsjahre. Der König legt Form und Inhalt des Berichts fest.

Tochtergesellschaften unterliegen nicht mehr der in Absatz 1 erwähnten Verpflichtung, wenn die Umsatzerlöse der Gruppe am Bilanzstichtag ausweislich des konsolidierten Jahresabschlusses der Gruppe für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre den Grenzbetrag von 750.000.000 EUR nicht mehr überschritten haben.

Die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Umsatzerlöse werden im Sinne der Rechnungslegungsgrundsätze bestimmt, auf denen der konsolidierte Jahresabschluss des obersten Mutterunternehmens beruht.

Tochtergesellschaften, die gemäß Artikel 1:24 als kleine Gesellschaften betrachtet werden, unterliegen nicht der in Absatz 1 erwähnten Verpflichtung.

Tochtergesellschaften beziehungsweise verbundene Gesellschaften, deren Mutterunternehmen eines anderen Mitgliedstaats einen Einkommensteuerinformationsbericht gemäß den Vorschriften dieses Mitgliedstaats erstellt und offengelegt hat, unterliegen nicht der in Absatz 1 erwähnten Verpflichtung.

§ 2 - Der König kann nach Beratung im Ministerrat und nach Stellungnahme des Zentralen Wirtschaftsrats den in § 1 erwähnten Betrag ändern."


Art. 10 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 3:8/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:8/3 - Stehen die Einkommensteuerinformationen nicht zur Verfügung, so fordert die Tochtergesellschaft, die der in Artikel 3:8/2 § 1 Absatz 1 erwähnten Verpflichtung unterliegt, ihr oberstes Mutterunternehmen auf, ihr alle Angaben zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Verpflichtungen gemäß Artikel 3:8/2 erfüllen kann.

Falls das oberste Mutterunternehmen nicht alle erforderlichen Angaben zur Verfügung stellt, erstellt die Tochtergesellschaft, die der in Artikel 3:8/2 § 1 Absatz 1 erwähnten Verpflichtung unterliegt, einen Einkommensteuerinformationsbericht. Dieser Bericht enthält alle Angaben, über die die der Verpflichtung unterliegende Tochtergesellschaft verfügt beziehungsweise die sie erhalten oder eingeholt hat, zusammen mit einer Erklärung, dass ihr oberstes Mutterunternehmen die erforderlichen Angaben nicht zur Verfügung gestellt hat. Diese Erklärung ist Teil des Einkommensteuerinformationsberichts."


Art. 11 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 3:8/4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:8/4 - Tochtergesellschaften unterliegen nicht der in Artikel 3:8/2 § 1 Absatz 1 erwähnten Verpflichtung, wenn das oberste Mutterunternehmen für seine Gruppe gemäß Artikel 48c der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates einen Einkommensteuerinformationsbericht erstellt hat und folgende Kriterien erfüllt sind:

1. Der Einkommensteuerinformationsbericht des obersten Mutterunternehmens wird der Öffentlichkeit kostenlos und in einem elektronischen Berichtsformat, das maschinenlesbar ist, in folgender Form zugänglich gemacht:

a) auf der Website dieses obersten Mutterunternehmens,

b) in mindestens einer Amtssprache der Europäischen Union,

c) spätestens zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag des Geschäftsjahres, für das der Bericht erstellt wurde.

2. Im Einkommensteuerinformationsbericht werden der Name und der Sitz der betreffenden Tochtergesellschaft angegeben.

Ab dem Datum der Offenlegung bleibt der Einkommensteuerinformationsbericht mindestens fünf Jahre lang ununterbrochen auf der Website des obersten Mutterunternehmens verfügbar."


Art. 12 - In Teil 1 Buch 3 Titel 1 Kapitel 1 Abschnitt 4 Unterabschnitt 1 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 3:12/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:12/1 - Der Einkommensteuerinformationsbericht wird vom Verwaltungsorgan der in den Artikeln 3:8/1 und 3:8/2 erwähnten betreffenden Gesellschaft erstellt und anschließend binnen zwölf Monaten ab dem Datum des Abschlusses des Geschäftsjahres, für das der Bericht erstellt wird, bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt.

Gleichzeitig mit der Hinterlegung bei der Belgischen Nationalbank legt das Verwaltungsorgan der Gesellschaft den Einkommensteuerinformationsbericht auf der Website der Gesellschaft offen. Der Bericht bleibt fünf Jahre lang kostenlos und ununterbrochen auf der Website zugänglich.

Die Gesellschaft ist von der Offenlegung des Berichts auf ihrer Website befreit, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Website enthält einen Hinweis auf die Befreiung.

2. Die Website enthält einen Verweis auf den Einkommensteuerinformationsbericht, der bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt und offengelegt worden ist."


Art. 13 - In Artikel 3:13 Absatz 1 und Artikel 3:15 Absatz 1 und 3 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "in den Artikeln 3:10 und 3:12" durch die Wörter "in den Artikeln 3:10, 3:12, 3:12/1, 3:20/1 und 3:36/1" ersetzt.


Art. 14 - In Teil 1 Buch 3 Titel 1 Kapitel 1 Abschnitt 4 Unterabschnitt 3 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 3:20/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:20/1 - § 1 ­ Zweigniederlassungen wie in Artikel 2:24 erwähnt, deren Umsatzerlöse für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 9.000.000 EUR übersteigen und die von einem Unternehmen errichtet worden sind, das nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt, legen in einem der folgenden Fälle einen Einkommensteuerinformationsbericht offen:

1. Die Zweigniederlassung ist von einem Unternehmen errichtet worden, das ein verbundenes Unternehmen einer Gruppe ist, deren oberstes Mutterunternehmen nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt und bei der am Bilanzstichtag ausweislich ihres konsolidierten Jahresabschlusses die konsolidierten Umsatzerlöse der Gruppe für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 750.000.000 EUR übersteigen.

2. Die Zweigniederlassung ist von einem unverbundenen Unternehmen errichtet worden, das nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt und bei dem am Bilanzstichtag ausweislich des Jahresabschlusses des unverbundenen Unternehmens die Umsatzerlöse für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 750.000.000 EUR übersteigen.

Die in Absatz 1 erwähnten Umsatzerlöse werden im Sinne der Rechnungslegungsgrundsätze bestimmt, auf denen der Jahresabschluss des unverbundenen Unternehmens beziehungsweise der konsolidierte Jahresabschluss des obersten Mutterunternehmens beruht.

In Abweichung von Absatz 1 werden Zweigniederlassungen von der Pflicht zur Offenlegung des Einkommensteuerinformationsberichts in Bezug auf das oberste Mutterunternehmen befreit, wenn der Einkommensteuerinformationsbericht in Bezug auf das oberste Mutterunternehmen gemäß den Artikeln 3:8/4 und 3:12/1 offengelegt wird.

Zweigniederlassungen unterliegen nicht mehr der in Absatz 1 erwähnten Verpflichtung, wenn die konsolidierten Umsatzerlöse des obersten Mutterunternehmens beziehungsweise des unverbundenen Unternehmens am Bilanzstichtag ausweislich des konsolidierten Jahresabschlusses der Gruppe für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre den Grenzbetrag von 750.000.000 EUR nicht überschritten haben.

Zweigniederlassungen unterliegen nicht mehr der in Absatz 1 erwähnten Verpflichtung, wenn ihre Umsatzerlöse am Bilanzstichtag für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 9.000.000 EUR unterschreiten.

§ 2 - Zweigniederlassungen, die der in § 1 Absatz 1 erwähnten Verpflichtung unterliegen und von einem unverbundenen Unternehmen errichtet worden sind, das nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt, hinterlegen den Einkommensteuerinformationsbericht dieses Unternehmens binnen zwölf Monaten ab dem Datum des Abschlusses des Geschäftsjahres, für das der Bericht erstellt wird, bei der Belgischen Nationalbank.

Gleichzeitig mit der Hinterlegung bei der Belgischen Nationalbank wird der Einkommensteuerinformationsbericht auf der Website der Zweigniederlassung offengelegt.

Der Bericht bleibt fünf Jahre lang kostenlos und ununterbrochen auf der Website der Zweigniederlassung zugänglich. Zweigniederlassungen sind von der Offenlegung des Berichts auf ihrer Website befreit, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Website enthält einen Hinweis auf die Befreiung.

2. Die Website enthält einen Verweis auf den Einkommensteuerinformationsbericht, der bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt und offengelegt worden ist.

§ 3 - Zweigniederlassungen, die der in § 1 Absatz 1 erwähnten Verpflichtung unterliegen und von einem verbundenen Unternehmen einer Gruppe errichtet worden sind, deren oberstes Mutterunternehmen nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt, hinterlegen den Einkommensteuerinformationsbericht des obersten Mutterunternehmens binnen zwölf Monaten ab dem Datum des Abschlusses des Geschäftsjahres, für das der Bericht erstellt wird, bei der Belgischen Nationalbank.

Gleichzeitig mit der Hinterlegung bei der Belgischen Nationalbank wird der Einkommensteuerinformationsbericht auf der Website der Zweigniederlassung beziehungsweise des verbundenen Unternehmens der Gruppe offengelegt.

Der Bericht bleibt fünf Jahre lang kostenlos und ununterbrochen auf der Website zugänglich. Die Zweigniederlassung beziehungsweise das verbundene Unternehmen der Gruppe ist von der Offenlegung des Berichts auf ihrer beziehungsweise seiner Website befreit, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Website enthält einen Hinweis auf die Befreiung.

2. Die Website enthält einen Verweis auf den Einkommensteuerinformationsbericht, der bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt und offengelegt worden ist.

§ 4 ­ Der König legt Form und Inhalt des Einkommensteuerinformationsberichts fest, den Zweigniederlassungen aufgrund des vorliegenden Artikels hinterlegen müssen.

§ 5 - Der König kann nach Beratung im Ministerrat und nach Stellungnahme des Zentralen Wirtschaftsrats die in § 1 erwähnten Beträge ändern."


Art. 15 - In Teil 1 Buch 3 Titel 1 Kapitel 1 Abschnitt 4 Unterabschnitt 3 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 3:20/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:20/2 - Verfügen Zweigniederlassungen nicht über erforderliche Angaben des obersten Mutterunternehmens, so fordert die Person, die für die Zweigniederlassung, die der in Artikel 3:20/1 § 1 Absatz 1 erwähnten Verpflichtung unterliegt, verantwortlich ist, ihr oberstes Mutterunternehmen auf, ihr alle Angaben zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Verpflichtungen gemäß Artikel 3:20/1 erfüllen kann.

Falls das oberste Mutterunternehmen nicht alle erforderlichen Angaben zur Verfügung stellt, erstellt die Zweigniederlassung den Einkommensteuerinformationsbericht und legt ihn offen. Dieser Bericht enthält alle Angaben, über die die Zweigniederlassung, die der in Artikel 3:20/1 § 1 Absatz 1 erwähnten Verpflichtung unterliegt, verfügt beziehungsweise die sie erhalten oder eingeholt hat, zusammen mit einer Erklärung, dass ihr oberstes Mutterunternehmen die erforderlichen Angaben nicht zur Verfügung gestellt hat. Diese Erklärung ist Teil des Einkommensteuerinformationsberichts."


Art. 16 - In Teil 1 Buch 3 Titel 1 Kapitel 1 Abschnitt 4 Unterabschnitt 3 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 3:20/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:20/3 - Zweigniederlassungen unterliegen nicht den in Artikel 3:20/1 erwähnten Verpflichtungen, wenn das oberste Mutterunternehmen beziehungsweise das unverbundene Unternehmen gemäß Artikel 48c der vorerwähnten Richtlinie 2013/34/EU einen Einkommensteuerinformationsbericht erstellt hat und folgende Kriterien erfüllt sind:

1. Der Einkommensteuerinformationsbericht des obersten Mutterunternehmens beziehungsweise des unverbundenen Unternehmens wird der Öffentlichkeit kostenlos und in einem elektronischen Berichtsformat, das maschinenlesbar ist, in folgender Form zugänglich gemacht:

a) auf der Website dieses obersten Mutterunternehmens beziehungsweise dieses unverbundenen Unternehmens,

b) in mindestens einer Amtssprache der Europäischen Union,

c) spätestens zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag des Geschäftsjahres, für das der Bericht erstellt wurde.

2. Im Einkommensteuerinformationsbericht werden die Unternehmensnummer, der Name und die Anschrift der Zweigniederlassung angegeben.

Ab dem Datum der Offenlegung bleibt der Einkommensteuerinformationsbericht mindestens fünf Jahre lang auf der Website verfügbar."


Art. 17 - In Teil 1 Buch 3 Titel 1 Kapitel 2 desselben Gesetzbuches wird ein Abschnitt 5/1 mit der Überschrift "Abschnitt 5/1 - Einkommensteuerinformationsbericht oberster Muttergesellschaften" eingefügt.


Art. 18 - In Abschnitt 5/1, eingefügt durch Artikel 17, wird ein Artikel 3:34/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:34/1 - § 1 ­ Oberste Muttergesellschaften, deren konsolidierte Umsatzerlöse am Bilanzstichtag ausweislich des konsolidierten Jahresabschlusses für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 750.000.000 EUR übersteigen, erstellen einen Einkommensteuerinformationsbericht. Der König legt Form und Inhalt dieses Berichts fest.

Oberste Muttergesellschaften unterliegen nicht mehr der in Absatz 1 erwähnten Verpflichtung, wenn die konsolidierten Umsatzerlöse am Bilanzstichtag ausweislich des konsolidierten Jahresabschlusses für jedes der beiden vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre den Grenzbetrag von 750.000.000 EUR nicht mehr überschritten haben.

Für Muttergesellschaften, die für die Erstellung ihres konsolidierten Jahresabschlusses die internationalen Rechnungslegungsstandards nicht anwenden, bezeichnet der Ausdruck "Umsatzerlöse" in den Absätzen 1 und 2 die "Nettoumsatzerlöse".

Für Muttergesellschaften, die ihren konsolidierten Jahresabschluss auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards erstellen, bezeichnet der Ausdruck "Umsatzerlöse" in den Absätzen 1 und 2 die Erträge aus normaler Geschäftstätigkeit, die im Sinne der in der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards festgelegten Rechnungslegungsgrundsätze bestimmt werden.

Oberste Muttergesellschaften unterliegen in folgenden Fällen nicht der in Absatz 1 erwähnten Verpflichtung:

1. Die Gesellschaft einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Zweigniederlassungen und festen Niederlassungen wie im Einkommensteuergesetzbuch 1992 erwähnt unterliegt nur dem belgischen Einkommensteuersystem und ist folglich nicht in einem anderen Steuerhoheitsgebiet steuerpflichtig.

2. Die oberste Muttergesellschaft beziehungsweise eine ihrer verbundenen Gesellschaften ist ein Kreditinstitut wie im Gesetz vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute erwähnt und hat in Anwendung von Artikel 106 § 1 Absatz 2 des vorerwähnten Gesetzes und seiner Ausführungserlasse einen Einkommensteuerinformationsbericht erstellt und offengelegt.

3. Die oberste Muttergesellschaft beziehungsweise eine ihrer verbundenen Gesellschaften ist eine Börsengesellschaft wie im Gesetz vom 20. Juli 2022 über den Status und die Kontrolle der Börsengesellschaften und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen erwähnt und hat in Anwendung von Artikel 109 § 1 Absatz 2 des vorerwähnten Gesetzes und seiner Ausführungserlasse einen Einkommensteuerinformationsbericht erstellt und offengelegt.

§ 2 ­ Der König kann nach Beratung im Ministerrat und nach Stellungnahme des Zentralen Wirtschaftsrats den in § 1 erwähnten Betrag ändern."


Art. 19 - In Teil 1 Buch 3 Titel 1 Kapitel 2 Abschnitt 6 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 3:36/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:36/1 - Der Einkommensteuerinformationsbericht wird vom Verwaltungsorgan der in Artikel 3:34/1 erwähnten obersten Muttergesellschaft binnen zwölf Monaten ab dem Datum des Abschlusses des Geschäftsjahres, für das der Bericht erstellt wird, bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt.

Gleichzeitig mit der Hinterlegung bei der Belgischen Nationalbank legt das Verwaltungsorgan der obersten Muttergesellschaft den Einkommensteuerinformationsbericht auf der Website der Gesellschaft offen. Der Bericht bleibt fünf Jahre lang kostenlos und ununterbrochen auf der Website zugänglich.

Die Gesellschaft ist von der Offenlegung des Berichts auf ihrer Website befreit, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Website enthält einen Hinweis auf die Befreiung.

2. Die Website enthält einen Verweis auf den Einkommensteuerinformationsbericht, der bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt und offengelegt worden ist."


Art. 20 - In Teil 1 Buch 3 Titel 1 Kapitel 4 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 3:45/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3:45/1 - § 1 ­ Mitglieder des Verwaltungsorgans und mit der Geschäftsführung einer Niederlassung in Belgien beauftragte Personen, die gegen eine der Vorschriften der Artikel 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 und 3:36/1 verstoßen, werden mit einer Geldbuße von 50 EUR bis zu 10.000 EUR belegt.

Erfolgt der Verstoß gegen diese Bestimmungen in betrügerischer Absicht, so können sie ferner mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr oder mit beiden Strafen zusammen belegt werden.

§ 2 - Das Unternehmensgericht kann auf Antrag des für Finanzen zuständigen Ministers, des für Wirtschaft zuständigen Ministers, der Staatsanwaltschaft oder eines Interessehabenden einer auf belgischem Staatsgebiet gegründeten Tochtergesellschaft oder einer auf belgischem Staatsgebiet errichteten Zweigniederlassung anordnen, einen Einkommensteuerinformationsbericht zu erstellen und offenzulegen, wenn erwiesen ist, dass die betreffende Tochtergesellschaft gegründet beziehungsweise die betreffende Zweigniederlassung errichtet worden ist, um die in den Artikeln 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 oder 3:36/1 erwähnten Verpflichtungen zu umgehen."


Art. 21 - In Artikel 3:75 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzbuches wird eine Nr. 10/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"10/1. Vermerk, ob die Gesellschaft, die in den Anwendungsbereich der Artikel 3:8/1 und 3:8/2 fällt, verpflichtet ist, einen Einkommensteuerinformationsbericht für das Geschäftsjahr zu erstellen und offenzulegen, das dem Geschäftsjahr vorausging, für das der Jahresabschluss geprüft wird, und ob die Offenlegungspflicht erfüllt worden ist,".


Art. 22 - In Artikel 3:80 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzbuches wird eine Nr. 6/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"6/1. Vermerk, ob die Muttergesellschaft, die in den Anwendungsbereich von Artikel 3:34/1 fällt, verpflichtet ist, einen Einkommensteuerinformationsbericht für das Geschäftsjahr zu erstellen und offenzulegen, das dem Geschäftsjahr vorausging, für das der konsolidierte Jahresabschluss geprüft wird, und ob die Offenlegungspflicht erfüllt worden ist,".


KAPITEL 3 ­ Beginn der Geschäftsjahre, auf die sich der Einkommensteuerinformationsbericht bezieht


Art. 23 - Gesellschaften wenden die Artikel 3:8/1, 3:8/2 und 3:34/1 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen ab Beginn des am oder nach dem 22. Juni 2024 beginnenden Geschäftsjahres an.

Zweigniederlassungen wenden Artikel 3:20/1 desselben Gesetzbuches ab Beginn des am oder nach dem 22. Juni 2024 beginnenden Geschäftsjahres an.

Artikel 3:75 § 1 Absatz 1 Nr. 10/1 und Artikel 3:80 § 1 Absatz 1 Nr. 6/1 desselben Gesetzbuches sind anwendbar ab Beginn des Geschäftsjahres, für das der Kommissar, der Betriebsrevisor beziehungsweise die registrierte Prüfungsgesellschaft die gesetzliche Abschlussprüfung durchführt und das am oder nach dem 22. Juni 2024 beginnt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 8. Januar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister des Mittelstands, der Selbständigen und der KMB
D. CLARINVAL

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

